
Tagesmütter und Tagesväter 

 

betreuen - bilden - fördern 

 

Kinder im Alter von 0 – 14 Jahren 

 

in kleinen Gruppen  
(bis max. 5 fremde Kinder gleichzeitig) 

 
 

• im Haushalt der Tagespflege-
person (selbstständige Tätigkeit)   
 

• im Haushalt der Eltern  
(als „Kinderbetreuerin“ angestellt 
bei den Eltern) 
 

• in anderen geeigneten 
Räumen 

 

 

Dafür benötigen sie laut § 43 SGB VIII 

eine Pflegeerlaubnis, die vom 

Kreisjugendamt ausgestellt wird und für 

5 Jahre gültig ist. 

Diese Erlaubnis ist nötig, wenn die 

Betreuung mehr als 15 Stunden 

wöchentlich, gegen Entgelt und länger 

als drei Monate stattfindet. 

 

 

 

 

 

Tageskinder-Pflege-Service e.V. 

Wilhelm-Binder-Str. 19 

78048 Villingen-Schwenningen  

 

Beratung für an der Tätigkeit interessierte 

Personen / Bewerbung zur Qualifizierung: 
 

Tel: 07721 – 20 49 033 

patricia.neugart@taps-ev.de 

 

Beratung und Vermittlung für Eltern: 

 

Tel: 07721 – 94 68 742  

elena.weeber@taps-ev.de 
 

 

Weitere Informationen:  

www.taps-ev.de 

 

 

 

 

 

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und 

Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg, 

sowie aus Mitteln des Schwarzwald-Baar-Kreises. 

 

 

 

 

 

 

Information 
zur Qualifizierung  

und Tätigkeit als 

Tagesmutter und 

Tagesvater 

 

 

Wenn Sie… 
 

… Freude und Erfahrung im Umgang mit 

Kindern haben…  

… Kinder individuell fördern möchten… 

… eine neue berufliche Perspektive 

suchen… 

… Berufstätigkeit und Familie mit-

einander verbinden möchten… 

… selbstbestimmtes Arbeiten schätzen… 
 

…sind Sie bei uns genau richtig! 
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Ihre Vorteile als Tagespflegeperson 

Verbindung von Arbeit und Familie   Arbeitsbedingungen selbst gestalten 

Fachliche Unterstützung durch den TaPS e.V. und das Kreisjugendamt  Finanzielle Förderung durch das Kreisjugendamt 

Vorteile der Kindertagespflege 
   

☺ Familienähnliche Struktur 
   

☺ Betreuung in kleiner Gruppe 
   

☺ Konstante Bezugsperson 
   

☺ Flexible Betreuungszeiten 
   

☺ Passgenaue Vermittlung und 
Abrechnung 

 

 

Und das benötigen Sie 

• Mindestalter: 18 Jahre 

• Schulabschluss 

• ärztliche Unbedenklichkeits-

bescheinigung aller Erwachsener im 

Haushalt 

• erweitertes Polizeiliches Führungs-

zeugnis aller Erwachsener im 

Haushalt 

• aktueller Kurs „Erste-Hilfe am Kind“ 

• ausreichend Deutschkenntnisse (B2) 

• Eignungsgespräch und Hausbesuch 

durch TaPS e.V. 

 

 

 

• abgeschlossener Qualifikationskurs 

Kindertagespflege  

• keine Inanspruchnahme von Hilfe zur 

Erziehung für eigene Kinder 

• keine Vollzeitpflegekinder 

• geeignete Räumlichkeiten 

 

Auch das ist wichtig 

☺ Freude und Erfahrung im Umgang 

mit Kindern 

☺ Erzieherische Fähigkeiten und 

Verzicht auf Gewaltanwendung 

☺ Organisatorische Fähigkeiten und 

Belastbarkeit 

☺ Toleranz gegenüber anderen 

Wertvorstellungen  

☺ Zuverlässigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein 

☺ Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

mit Eltern, anderen Tagespflege-

personen und Institutionen 

☺ Bereitschaft sich regelmäßig 

fortzubilden (15 

Unterrichtseinheiten pro Jahr) 

Der Qualifizierungskurs bei 

TaPS e.V. 

• findet meistens zweimal pro Jahr 
statt 
☺ 1x / Woche abends und ab und 

zu samstagvormittags (nicht in 
den Ferien) 

 

• beinhaltet 160 Unterrichtseinheiten 
 

• dauert zwischen 9 Monaten und 
einem Jahr 

 

• wird von den Mitarbeiterinnen des 
TaPS e.V. und anderen erfahrenen 
Fachkräften geleitet 

 

• orientiert sich am Curriculum des 
Deutschen Jugendinstituts 

 

• beinhaltet eine schriftliche Arbeit und 
endet mit einem Kolloquium 
 

• kostet derzeit 200 € 
 

Für Erzieher/innen und andere pädago-

gische Fachkräfte gilt ein verkürzter 

Qualifizierungskurs von 30 Unterrichts-

einheiten, der 75 € beträgt. 

Bereits nach Absolvieren des ersten 

Kursteils (6-8 Wochen) kann die Pflege-

erlaubnis beantragt und die Tätigkeit 

aufgenommen werden. 

 


